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Von der nachhaltigen Bewirtschaftung, insbesondere vom 

Schutz und der Reinhaltung der Gewässer 
 

Ziele 

 

§ 30 

 

(1) Alle Gewässer einschließlich des Grundwassers sind im Rahmen des öffentlichen 
Interesses und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen so reinzuhalten und zu 
schützen, 

 1. dass die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet werden kann, 
 2. dass Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und sonstige fühlbare Schädigungen 

vermieden werden können, 
 3. dass eine Verschlechterung vermieden sowie der Zustand der aquatischen Ökosysteme 

und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im 
Hinblick auf ihren Wasserhaushalt geschützt und verbessert werden, 

 4. dass eine nachhaltige Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen Schutzes 
der vorhandenen Ressourcen gefördert wird, 

 5. dass eine Verbesserung der aquatischen Umwelt, u.a. durch spezifische Maßnahmen 
zur schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von 
gefährlichen Schadstoffen gewährleistet wird. Insbesondere ist Grundwasser sowie 
Quellwasser so reinzuhalten, dass es als Trinkwasser verwendet werden kann. 
Grundwasser ist weiters so zu schützen, dass eine schrittweise Reduzierung der 
Verschmutzung des Grundwassers und Verhinderung der weiteren Verschmutzung 
sichergestellt wird. Oberflächengewässer sind so reinzuhalten, dass Tagwässer zum 
Gemeingebrauch sowie zu gewerblichen Zwecken benutzt und Fischwässer erhalten 
werden können. 

(2)  Abs. 1 soll beitragen 
 1. zu einer Minderung der Auswirkungen von Dürren und Überschwemmungen, 

insbesondere der Freihaltung von Überflutungsräumen; 
 2. zu einer ausreichenden Versorgung (§ 13) mit Oberflächen- und Grundwasser guter 

Qualität, wie es für eine nachhaltige, ausgewogene und gerechte Wassernutzung 
erforderlich ist; 

 3. zu einer wesentlichen Reduzierung der Grundwasserverschmutzung; 
 4. zum Schutz der Hoheitsgewässer und Meeresgewässer im Rahmen internationaler 

Übereinkommen. 

(3) 1. Unter Reinhaltung der Gewässer wird in diesem Bundesgesetz die Erhaltung der 
natürlichen Beschaffenheit des Wassers in physikalischer, chemischer und 
biologischer Hinsicht (Wassergüte), unter Verunreinigung jede Beeinträchtigung 
dieser Beschaffenheit und jede Minderung des Selbstreinigungsvermögens verstanden. 

 2. Unter Schutz der Gewässer wird in diesem Bundesgesetz die Erhaltung der natürlichen 
Beschaffenheit von Oberflächengewässern einschließlich ihrer hydro-morphologischen 
Eigenschaften und der für den ökologischen Zustand maßgeblichen Uferbereiche 
sowie der Schutz des Grundwassers verstanden. 

 3. Verschmutzung ist die durch menschliche Tätigkeiten direkt oder indirekt bewirkte 
Freisetzung von Stoffen oder Wärme in Wasser die der menschlichen Gesundheit oder 
der Qualität der aquatischen Ökosysteme oder der direkt von ihnen abhängigen 
Landökosysteme schaden können oder eine Beeinträchtigung oder Störung des 
Erholungswertes und anderer legitimer Nutzungen der Umwelt mit sich bringen 


